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BETRIEBSAUSGABEN

Alles zum Thema Betriebsausgaben
ABC

ABFINDUNGSZAHLUNGEN

Ubersteigen Abfindungszahlungen an eine lastige Gesellschafterin bzw. einen l4stigen
Gesellschafter den Wert ihrer bzw. seiner Anteile, so ist der den Wert der Anteile Giberstei-
gende Betrag als Betriebsausgabe abzugsfahig.

Als ,lastig” kann ein Gesellschafter (Mitunternehmer) bezeichnet werden, wenn er durch
sein Verhalten den Betrieb wesentlich schadigt und es im betrieblichen Interesse liegt, ihn zu
entfernen. Personliche Motive fiir sein Entfernen diirfen nicht maf3geblich sein. Abgestellt
wird vielmehr darauf, ob ein objektiver Dritter das Verhalten des Gesellschafters als ,lastig”
empfinden wiirde.

ABSETZUNG FUR ABNUTZUNG

Aufwendungen fir Wirtschaftsgliter des Anlagevermdégens, die der Abnutzung unterliegen,
kénnen grundsatzlich nicht zur Ganze im Jahr der Anschaffung als Betriebsausgabe abge-
setzt werden. Vielmehr werden die Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes tber die
betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer verteilt als Aufwand beriicksichtigt. Diese Verteilung
erfolgt in der Regel entweder linear oder degressiv.

Alternativ zur linearen Abschreibung ist fir bestimmte Wirtschaftsglterauch eine degressi-
ve Absetzung fir Abnutzung (AfA) mit einem unveranderlichen Prozentsatz von héchstens
30 % moglich. Der Prozentsatz ist auf den jeweiligen Buchwert (Restbuchwert) anzuwenden
ist.

Eine Ausnahme davon ist fiir Wirtschaftsgiter mit Anschaffungskosten von bis zu € 1.000,00
vorgesehen. Sie kdnnen sich zur Ganze im Jahr der Anschaffung als Betriebsausgabe gewinn-
mindernd auswirken.

AKTENKOFFER

Bei ausschlieB3licher oder weitaus Giberwiegender betrieblicher Nutzung sind Aufwendungen
in Zusammenhang mit der Anschaffung eines Aktenkoffers, einer Aktentasche oder Akten-
mappe als Betriebsausgabe abzugsfahig.
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ANLAUFKOSTEN

Ingangsetzungskosten sind steuerlich sofort abzusetzen. Demgegeniiber sind Geldbeschaf-
fungskosten, die unmittelbar mit dem Eingehen von Verbindlichkeiten zusammenhangen,
grundsatzlich auf die Laufzeit der Verbindlichkeit zu verteilen.

ANTIQUITATEN

Antiquitaten sind nach Auffassung der Finanzverwaltung Gegenstande, die dlter als 150
Jahre sind, bzw. denen ein besonderer Wert aufgrund der Herkunft aus einer besonderen
Stilepoche zukommt.

Bei Anschaffungskosten bis zu € 7.300,00 erfolgt grundsatzlich keine Angemessenheitspri-
fung der Hohe nach. Bei teureren Antiquitdten wird mitunter ein Kostenvergleich mit zweck-
entsprechenden Gegenstianden angestellt und der unangemessene Teil steuerlich nicht als
Betriebsausgabe anerkannt.

ANWALTSKOSTEN

siehe Prozesskosten

ARBEITSKLEIDUNG

Nur typische Berufs- oder Arbeitsschutzkleidung sowie Bekleidungsstiicke mit Uniformcha-
rakter kdnnen als Betriebsausgabe abgezogen werden.

ARBEITSZIMMER

Aufwendungen flr ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer und dessen Einrich-
tung zahlen grundsatzlich zu den nichtabzugsfahigen Aufwendungen. Sofern ein im Woh-
nungsverband gelegenes Arbeitszimmer jedoch den Mittelpunkt einer betrieblichen oder
beruflichen Tatigkeit der bzw. des Steuerpflichtigen bildet, kdnnen unter bestimmten
Umstanden die mit dem Arbeitszimmer und seiner Einrichtung in Zusammenhang stehenden
Ausgaben abzugsfahig sein.

ARMBANDUHR

Die Kosten einer Armbanduhr sind keine Betriebsausgabe, da es sich um einen Gegenstand
handelt, welcher der privaten Lebensfliihrung zuzurechnen ist.



AUSBILDUNGSKOSTEN

Es ist zwischen Ausbildungskosten (Aufwendungen zum Erlernen eines Berufes), Fortbil-
dungskosten (Weiterbildung im erlernten Beruf) und Umschulungsmafnahmen (Einstieg in
eine neue berufliche Tatigkeit) zu unterscheiden.

Die Abzugsfahigkeit von Ausbildungskosten ist nur dann gegeben, wenn ein Zusammenhang
zur konkret ausgelibten oder damit verwandten Tatigkeit (z. B. Friseurin und Kosmetikerin,
Dachdecker und Spengler) vorliegt.

Fortbildungskosten sind grundsatzlich unbeschrankt abzugsfahig.

Umschulungsmafnahmen sind dann abzugsfahig, wenn sie:

B derart umfassend sind, dass sie einen Einstieg in eine neue berufliche Tatigkeit ermoglichen, die mit der
bisherigen Tatigkeit nicht verwandt ist und
B auf eine tatsachliche Ausiibung eines anderen Berufes abzielen.

Die Abzugsfahigkeit ist insbesondere fiir Aufwendungen im Zusammenhang mit Umschu-
lungsmafRnahmen, die aus 6ffentlichen Mitteln (AMS) oder von Arbeitsstiftungen geférdert
werden, gegeben.

AUSSTELLUNGEN

Aufwendungen flr die betrieblich veranlasste Teilnahme sowie der Besuch von Fachmessen,
Ausstellungen u.A. kénnen als Betriebsausgabe Beriicksichtigung finden.

BALLBESUCH

Fur Aufwendungen in Zusammenhang mit Ballveranstaltungen und Ballbesuchen, z. B. Ball-
kleidung, Zuwendungen an das Komitee, Bewirtungskosten, besteht grundsatzlich ein
Abzugsverbot.

BEITRAGE AN BERUFS- UND WIRTSCHAFTSVERBANDE

Jedenfalls als Betriebsausgabe abzuziehen sind Pflichtbeitrage an Kérperschaften und Ver-
bande, denen die bzw. der Steuerpflichtige als selbstandig Erwerbstatige bzw. Erwerbstati-
ger angehdren muss.

Freiwillige Mitgliedsbeitrage an Berufs- und Wirtschaftsverbande sind unter bestimmten
Voraussetzungen abzugsfahig, wenn diese Verbande oder Interessensvertretungen Zusam-
menschlisse von Personen sind, die dieselbe berufliche oder gewerbliche oder artverwandte
Tatigkeit austben.



Beitrage fur eine freiwillige Mitgliedschaft bei bestimmten Berufs- und Wirtschaftsverban-
den sind nur insoweit abzugsfahig, als sie in angemessener, statutengemafler Hohe geleistet
werden.

BERUFSKLEIDUNG

Selbst, wenn Kleidung nahezu ausschlief3lich fiir die Berufsausiibung benoétigt wird, versagt
die Finanzverwaltung - gestlitzt auf Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs - daflir
den Betriebsausgabenabzug (bzw. Werbungskostenabzug bei auRerbetrieblichen Einkunfts-
arten).

Nur typische Berufs- bzw. Arbeitsschutzkleidung kann als Betriebsausgabe geltend gemacht
werden, wie z. B. Schutzhelme, Asbestanzug, Fleischerschiirze, Kochmitze.

Unabhangig davon kann jedoch fiir jegliche Berufskleidung ein Betriebsausgabenabzug vor-
genommen werden, wenn es sich um die Anschaffung von Kleidung fiir Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer handelt. Allerdings wird bei diesen dann der geldwerte Vorteil aus dieser
Dienstkleidung als Sachbezug besteuert.

BETRIEBSAUSFLUG

Aufwendungen flir einen Betriebsausflug des Personals konnen im Rahmen des freiwilligen
Sozialaufwands abgesetzt werden.

BETRIEBSSTEUERN

Betriebssteuern (z. B. Grundsteuer flir ein Betriebsgrundstuick, Kfz-Steuer fir ein Betriebs-
fahrzeug) stellen Betriebsausgaben dar.

BEWIRTUNGSKOSTEN

Fur die Behandlung von Bewirtungskosten kann keine allgemeine Aussage Uber die Abzugs-
fahigkeit getroffen werden, vielmehr ist zwischen drei Fallen zu unterscheiden.

Die Bewirtung von Geschéaftsfreunden ist als Reprasentationsaufwand anzusehen und fallt
grundsatzlich unter das Abzugsverbot.

Enthalten die Bewirtungskosten keine Reprasentationskomponente, so ist hingegen ein
ganzlicher Betriebsausgabenabzug moglich (z. B. Verpflegungskosten anlasslich einer Schu-
lung, Kostproben bei ,Kundschaftstrinken").

SchlieBlich kann es auch zu einer 50%igen Kiirzung der Bewirtungskosten, wenn es sich um
werbewirksame Bewirtungsaufwendungen mit untergeordneter Reprasentationskompo-
nente handelt (z. B. ,Arbeitsessen“ im Vorfeld eines konkret angestrebten Geschiftsab-
schlusses, Bewirtung im Betriebsraum bei Geschaftsbesprechungen, Bewirtung von



Geschiftsfreunden in der Kantine bzw. durch die Gastwirtin bzw. den Gastwirt im eigenen
Gasthaus).

BLUMENGESCHENKE

Unabhangig davon, aus welchen Griinden die bzw. der Steuerpflichtige Blumengeschenke
macht, konnen Aufwendungen dafiir nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden.

BURGSCHAFTEN

Sofern die Ubernahme einer Biirgschaft betrieblich veranlasst ist, kénnen Aufwendungen
dafir grundsatzlich als Betriebsausgabe abgezogen werden.

BEGRABNIS

Kosten, die fiir das Begrabnis der bzw. des Steuerpflichtigen anfallen, sind keine Betriebsaus-
gaben. Aufwendungen, die flir das Begrabnis einer bzw. eines im Dienst verungliickten
Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmers getragen werden, sind jedoch als Betriebsausgabe
abzugsfahig.

COMPUTER

Aufwendungen flr die Anschaffung eines Computers inklusive Zubehor sind bei betriebli-
cher Nutzung Betriebsausgaben. Wird der Computer in den Privatraumlichkeiten des Steu-
erpflichtigen aufgestellt, kommt es gegebenenfalls zur Berlicksichtigung eines auszuschei-
denden Privatanteils.

DEF

DAMNUM (ABGELD)

Unter Abgeld (Damnum) versteht man den Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag
(Riickzahlungsbetrag) und dem Verfligungsbetrag einer Verbindlichkeit. Das Steuerrecht
sieht vor, dass das Abgeld zwingend auf die Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt abzuschrei-
ben ist. Ein sofortiger Betriebsausgabenabzug ist daher nicht moglich.

DEPOTGEBUHREN

Depotgebihren sind Betriebsausgaben, wenn sie flir im Betriebsvermoégen befindliche Wert-
papiere anfallen, deren Ertrage nicht der Endbesteuerung unterliegen.



EINTREIBUNGSKOSTEN

Kosten, die fiir die Einbringung betrieblicher Forderungen entstehen, sind Betriebsausga-
ben.

ERBAUSEINANDERSETZUNG

Aufwendungen in Zusammenhang mit einer Erbauseinandersetzung sind keine Betriebsaus-
gabe. Sie betreffen die Privatsphare des Steuerpflichtigen.

ERHALTUNGSAUFWENDUNGEN

Aufwendungen, die fiir die Erhaltung des Betriebsgebdudes anfallen und nicht unter die auf
15 Jahre zu verteilenden Instandsetzungskosten fallen, sind sofort abzugsfahig.

FACHLITERATUR

Berufsbezogene Fachliteratur kann als Betriebsausgabe abgesetzt werden, wenn sie hinrei-
chend spezifisch auf die betrieblichen Bedirfnisse der bzw. des Steuerpflichtigen eingeht.

FAHRRAD

Ein Fahrrad kann - gleich einem Kfz - grundsatzlich Betriebsvermdgen darstellen.

FAHRTKOSTEN

Aufwendungen flr die Fahrten zwischen Wohnsitz und Betriebsstatte sind Betriebsausga-
ben, sofern der Wohnsitz nicht aus personlichen Griinden auBerhalb der tiblichen Entfer-
nung vom Betriebsort liegt. Als auBerhalb der tiblichen Entfernung ist ein Ort anzusehen, der
weiter als 120 km entfernt liegt. Aufwendungen fir sonstige Betriebsfahrten sind bei nach-
gewiesener oder glaubhaft gemachter betrieblicher Veranlassung ebenfalls Betriebsausga-
ben.

Grundsatzlich keine Betriebsausgaben sind Aufwendungen fir untertagige Heimfahrten, wie
z. B. zum Mittagessen. Ausgenommen davon sind untertagige Heimfahrten aufgrund beruf-
lich bedingter groBer Intervalle zwischen den Arbeitszeiten.

FINANZIERUNGSKOSTEN

Ob Finanzierungsaufwand als Betriebsausgabe abzugsfahig ist, hangt davon ab, ob die aufge-
nommenen Mittel mit der privaten oder betrieblichen Sphire zusammenhangen. Im ersten
Fall ist kein Betriebsausgabenabzug maéglich, im zweiten Fall stellt der Finanzierungsauf-
wand eine Betriebsausgabe dar. Die Beurteilung, ob die aufgenommenen Finanzmittel mit
Privat- oder Betriebssphare in Zusammenhang stehen, erfolgt nicht aus betriebswirtschaftli-



cher Sichtweise: So stellen Zinsen fiir aufgenommene Fremdmittel beispielsweise auch dann
einen abzugsfahigen Aufwand dar, wenn der Steuerpflichtige in der Lage gewesen ware, den
betrieblich veranlassten Aufwand anstatt der Fremdmittel durch Eigenmittel zu finanzieren.

FORTBILDUNGSKOSTEN

siehe Ausbildungskosten

FORTBILDUNGSREISEN

siehe Studien- und Fortbildungsreisen

FOTOAPPARAT

Fur die Abzugsfahigkeit eines Fotoapparats ist die ausschliel3liche oder ganz tGiberwiegende
betriebliche Nutzung Voraussetzung.

GHI

GARAGIERUNGSKOSTEN

Aufwendungen flir eine Garage am Betriebsort sind abzugsfahige Betriebsausgaben.

GESCHENKE

Ein Betriebsausgabenabzug fiir Geschenke, deren Gewahrung Giberwiegend Entgeltcharak-
ter hat, kann ausnahmsweise moglich sein. Geschenke an Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind als freiwilliger Sozialaufwand abzugsfahig, konnen aber bei diesen Lohnsteuer
auslosen.

GEWINN- UND UMSATZBETEILIGUNG

An Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder betriebsfremde Personen ausbezahlte
Gewinn- und Umsatzbeteiligungen sind abzugsfahig.

GRUNDUNGSKOSTEN

siehe Anlaufkosten

HALLENBAD

Zahlt das Hallenbad zum Betriebsvermoégen eines Beherbergungsbetriebes, sind die damit in
Zusammenhang stehenden Aufwendungen Betriebsausgaben.



INCENTIVE-REISEN

Reisen, die Geschaftspartnerinnen und Geschéaftspartnern als Belohnung fiir eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit gewahrt werden, sind Gblicherweise Betriebsausgaben, au3er es kann
nicht nachgewiesen werden, dass sich die Reise auf Kundenwerbung richtet.

INSTANDSETZUNGSAUFWENDUNGEN

Instandsetzungsaufwendungen auf Betriebsgebaude stellen grundsatzlich sofort abzugsfa-
hige Betriebsausgaben dar.

Bei der Vermietung an Dritte zu Wohnzwecken muissen sie zwingend auf 15 Jahre verteilt
werden.

JKL

JAGD

Die Aufwendungen fir eine Jagd oder Jagdpacht sind dem privaten Lebensbereich zuzuord-
nen und nicht abzugsfahig. Auch die Argumentation, dass sich Jagdeinladungen positiv auf
Geschiaftsabschllisse auswirken, kann nicht zur Anerkennung als Betriebsausgaben fihren.

KAMMERBEITRAGE

Pflichtbeitrage an Kérperschaften und Verbande, denen die bzw. der Steuerpflichtige als
selbstandig Erwerbstatige bzw. Erwerbstatiger angehdéren muss, sind in Hohe der vorge-
schriebenen Betrage abzugsfahig.

KILOMETERGELD

siehe Personenkraftwagen im Privatvermogen

KINDERBETREUUNG

Aufwendungen flr die Kinderbetreuung stellen nichtabzugsfahige Aufwendungen als
Betriebsausgaben dar, weil sie in Zusammenhang mit der Privatsphare der bzw. des Steuer-
pflichtigen stehen. Selbst, wenn die Berufstatigkeit eines Steuerpflichtigen erst durch die
Kinderbetreuung moéglich wird, ist ein Abzug der Kinderbetreuungskosten ausgeschlossen.

KIRCHENBEITRAG

Der Kirchenbeitrag steht in Zusammenhang mit der privaten Lebensflihrung der bzw. des
Steuerpflichtigen. Der Abzug als Betriebsausgabe ist daher ausgeschlossen. Im Rahmen der



Sonderausgaben kann der Kirchenbeitrag jedoch bis zu einer Héhe von € 600,00 ber{icksich-
tigt werden.

Der Kirchenbeitrag wird automatisch in der Veranlagung berticksichtigt - durch einen Daten-
austauch zwischen der Kirchenbeitragsstelle und der Finanzverwaltung.

KONVENTIONALSTRAFEN

Konventionalstrafen im Sinne von Vertragsstrafen gelten als pauschalierter Schadenersatz
und sind als Betriebsausgabe abzugsfahig.

KOSMETIKA

Kosmetika kénnen nur dann als Betriebsausgabe abgesetzt werden, wenn der Friseur- und
Kosmetikaufwand in Zusammenhang mit der Anpassung des AuReren an eine Bithnenrolle
steht.

KRAFTFAHRZEUG

siehe Personenkraftwagen

KRANKHEITSKOSTEN

Aufwendungen sind nur dann als Betriebsausgabe abzugsfihig, wenn entweder eine typi-
sche Berufskrankheit (z. B. Staublunge) vorliegt oder der Zusammenhang zwischen Erkran-
kung und Beruf eindeutig feststeht (z. B. Arbeitsunfall im Betrieb).

KRANZSPENDEN

Sofern es sich um Kranzspenden anlasslich verstorbener Klientinnen und Klienten oder
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer handelt, konnen die Aufwendungen dafiir abgezogen
werden.

KULANZLEISTUNGEN

Aufwendungen fir Kulanzleistungen sind abzugsfahig, wenn es sich um Garantie- und Versi-
cherungsfalle handelt und die Kulanzleistung aus betrieblichen Griinden gewahrt wird.
Abzugsfahig sind auch Schadenersatzleistungen, die den guten Ruf des Unternehmens wah-
ren sollen.

LASTIGER GESELLSCHAFTER

siehe Abfindungszahlungen



LEBENSVERSICHERUNG

Pramien zu freiwilligen Personenversicherungen sind grundsatzlich - auch bei einer gewis-
sen betrieblichen Mitveranlassung - als Aufwendungen der privaten Lebensfiihrung nicht als
Betriebsausgaben absetzbar (Ausnahme kann unter bestimmten Umstanden z. B. eine sog.
Kreditrestschuldversicherung fir einen betrieblichen Kredit sein).

LITERATUR

siehe Fachliteratur, siehe Zeitungen

LOHNAUFWAND

Aufwendungen flir Lohne und Gehilter, fiir sonstige geldwerte Vorteile sowie fir freiwillige
Sozialleistungen sind abzugsfahige Betriebsausgaben. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitge-
ber hat als Voraussetzung fiir die Abzugsfahigkeit von Betriebsausgaben, die Identitat der
kurzfristig bei ihm beschaftigten Personen festzuhalten.

MNO

MIETE

Mietzahlungen sind Betriebsausgaben, wenn sie in Zusammenhang mit betrieblich genutz-
ten Wirtschaftsgltern stehen.

MITGLIEDSBEITRAGE

siehe Beitrage an Berufs- und Wirtschaftsverbande

NEBENANSPRUCHE

Nebenanspriiche (Abgabenerhéhungen, Verspatungszuschlag, im Verfahren auflaufende
Kosten und Zwangs- und Ordnungsstrafen, Kosten der Ersatzvornahme, Nebengebihren
wie Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Sdumniszuschlag, Kosten des Vollstreckungs- und
Sicherungsverfahrens) unterliegen der gleichen Regelung wie die zu Grunde liegende Steuer.
Folglich hangt die Abzugsfahigkeit dieser Nebenanspriiche von der Eigenschaft der Steuer -
Betriebssteuer bzw. Personensteuer - ab.

NORMVERBRAUCHSABGABE (NOVA)

Die NoVA gehort zu den Anschaffungskosten. Im Wege der Abschreibung kommt es zu einer
Bericksichtigung der NoVA als Betriebsausgabe.



NOTARKOSTEN

Die Kosten fiir eine Notarin bzw. einen Notar sind grundsatzlich laufende Betriebsausgaben,
aul3er sie stehen in Zusammenhang mit der Anschaffung eines zu aktivierenden Wirtschafts-
gutes.

OFFENTLICHER VERWALTER

Die Entlohnung des 6ffentlichen Verwalters einer Unternehmerin bzw. eines Unternehmens
(z. B. Zwangsverwalter kraft behordlicher Anordnung) ist Ausgabe, auch wenn diese bzw.
dieser zusatzlich Gesellschafterin bzw. Gesellschafter des (zwangsverwalteten) Unterneh-
mens ist.

PQR

PACHTZINS

Der Pachtzins fur betrieblich genutzte land- und forstwirtschaftliche Grundstiicke stellt eine
Ausgabe dar.

PARTEISPENDEN

Parteispenden sind keine Betriebsausgaben (auch nicht, wenn als ,Gegenleistung” eine
unternehmerfreundliche Handlung der Empfangerin bzw. des Empfangers erwartet wird).

PERSONENKRAFTWAGEN IM BETRIEBSVERMOGEN

Aufwendungen flir Giberwiegend betrieblich genutzte Kfz sind Betriebsausgaben, die sich im
Wege der Absetzung fiir Abnutzung und den laufenden Betriebskosten auswirken. Der
Umfang der betrieblichen Nutzung ist grundsatzlich nachzuweisen bzw. glaubhaft zu
machen. Bei der Anschaffung von Personenkraftwagen kommt es zu einer Angemessenheits-
Uberpriifung der H6he nach. Die Luxustangente betragt € 40.000,00.

Besteht fiir eine Arbeitnehmerin bzw. einen Arbeitnehmer die Méglichkeit ein Firmen-Kfz
privat zu nutzen, so ist grundsatzlich ein Sachbezug von 2 % der Anschaffungskosten (ein-
schlieRlich Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe), maximal € 960,00 monatlich, als
Vorteil aus dem Dienstverhaltnis zu versteuern. Fiir Kraftfahrzeuge mit einem geringem
CO2-Emissionswert (abhangig vom Grenzwert im Jahr der Anschaffung bzw. Erstzulassung)
sind jedoch nur 1,5 % bzw. maximal € 720,00 anzusetzen.

Wird das Fahrzeug im Jahresdurchschnitt fiir Privatfahrten von héchstens 500 km monat-
lich benltzt, so ist der halbe Sachbezugswert anzusetzen. Er betragt somit 1 % bzw. 0,75 %
der Anschaffungskosten - maximal € 480,00 bzw. € 360,00.



Kein Sachbezug ist anzusetzen bei Kraftfahrzeugen mit null Gramm COZ-Emissionswert pro

Kilometer (Elektroautos - keine Hybridmodelle).

PERSONENKRAFTWAGEN IM PRIVATVERMOGEN

Bei betrieblicher Verwendung eines nicht im Betriebsvermoégen befindlichen Kraftfahrzeu-
ges sind die Aufwendungen grundsatzlich in tatsachlicher Hohe als Betriebsausgaben zu
berlicksichtigen.

Bei betrieblichen Fahrten von nicht mehr als 30.000 km im Kalenderjahr kann das amtliche
Kilometergeld an Stelle der tatsachlichen Kosten angesetzt werden. Bei betrieblichen Fahr-
ten von mehr als 30.000 km im Kalenderjahr stehen - sofern nicht ohnedies die betriebliche
Nutzung tGberwiegt und das Fahrzeug dem Betriebsvermdgen zuzurechnen ist - als Betriebs-
ausgaben nur tatsachlich nachgewiesene Kosten fiir die gesamten betrieblichen Fahrten zu.
Das amtliche Kilometergeld betragt € 0,50 (Wert ab 2025, bis 2024 € 0,42).

Der Nachweis der Fahrtkosten ist durch ein Fahrtenbuch bzw. durch andere Aufzeichnun-
gen, die eine verlassliche Beurteilung ermaéglichen, zu erbringen.

PROVISIONEN

Betrieblich veranlasste Provisionszahlungen stellen Betriebsausgaben dar. Voraussetzung
dafiir ist unter anderem, dass die Empfangerin bzw. der Empfanger der Provisionszahlung
benannt wird. Zu beachten ist dartiber hinaus die erhéhte Mitwirkungspflicht der bzw. des
Steuerpflichtigen in Zusammenhang mit Auslandssachverhalten.

PROZESSKOSTEN - ZIVILPROZESS

Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Prozessgegenstand eines Zivilprozesses und dem
Betrieb, so kdnnen die Kosten eines Zivilprozesses als Betriebsausgaben abgesetzt werden.
Die Abzugsfahigkeit ist grundsatzlich unabhangig von der Art der Beendigung des Prozesses.

RADIO

Die Kosten eines Radios kdnnen grundsatzlich nicht als Betriebsausgabe geltend gemacht
werden, da es sich um Aufwendungen der privaten Lebensfiihrung handelt. Eine ausschlief3li-
che betriebliche Nutzung, wie sie etwa bei Gaststatten anzunehmen ist, fihrt jedoch zur
Abzugsfahigkeit.

RECHTSBERATUNGSKOSTEN

Kosten einer Rechtsanwaltin bzw. eines Rechtsanwalts sind Betriebsausgaben, soweit ein
Zusammenhang mit dem Betriebsgeschehen nachgewiesen wird (z. B. Beratung im Bereich
Arbeits-, Versicherungs-, Vertragsrecht, Einbringung betrieblicher Forderungen). Kosten fiir



die Vertragserrichtung und Beratung, die der Anschaffung von Wirtschaftsgitern dienen,
sind auf das Wirtschaftsgut zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer abzuschrei-
ben.

STU

SACHBEZUGE

Sachbeziige von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind grundsatzlich Betriebsausga-
ben (Lohnbestandteil).

SCHADENERSATZ

Schadenersatzleistungen, die auf ein Fehlverhalten der Betriebsinhaberin bzw. des Betriebs-
inhabers zurlickzufiihren sind, sind dann abzugsfahig, wenn das Fehlverhalten und die sich
daraus ergebenden Folgen der betrieblichen Sphare zuzuordnen sind.

SCHMIERGELDER

Schmiergelder, deren Gewahrung oder Annahme mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, dirfen
nicht abgesetzt werden (auch bei ausschlie3lich betrieblicher Veranlassung).

SCHULDZINSEN

siehe Finanzierungskosten

SPENDEN

Spenden sind als Betriebsausgabe unter bestimmten Voraussetzungen abzugsfahig, wenn
sie:
B an eine Organisation geleistet werden, die ausdriicklich im Gesetz erwadhnt werden oder

B an eine Organisation geleistet werden, die aufgenommen wurde in der Liste der beglinstigten Spenden-
empfanger des Bundesministeriums fir Finanzen.

Die Spenden diirfen unter anderem 10 % des Gewinns des aktuellen Wirtschaftsjahres, vor
Bericksichtigung des Gewinnfreibetrages, nicht libersteigen.

SPONSORZAHLUNGEN

Sponsorzahlungen sind grundsatzlich nicht abzugsfahig. Erfolgt das Sponsoring auf nahezu
ausschlieBlicher wirtschaftlicher Grundlage, d. h. der Sponsor erhilt eine angemessene
Gegenleistung durch den Gesponserten in Form von Werbeleistungen, so kann eine Abzugs-
fahigkeit der Sponsorzahlungen unter bestimmten Voraussetzungen moéglich sein.



SPRACHKURS

Aufwendungen flir einen Sprachkurs kénnen als Fortbildungskosten abzugsfahig sein.

STEUERBERATUNGSKOSTEN

Steuerberatungskosten sind bei betrieblicher Veranlassung als Betriebsausgaben abzugsfa-
hig. Ansonsten kénnen Steuerberatungskosten als Sonderausgaben steuerlich berticksichtigt
werden.

STEUERN
Personensteuern wie z. B. die Einkommensteuer sind nicht als Betriebsausgabe abzugsfahig.

Im Gegensatz dazu gelten Betriebssteuern wie etwa die Grundsteuer, die flir ein zum Betrieb
gehoriges Grundstiick bezahlt wird, oder die Kfz-Steuer fiir den Firmen-Pkw, als Betriebs-
ausgaben.

STRAFEN

Strafen sind grundsatzlich Kosten der privaten Lebensfiihrung.

STUDIEN- UND FORTBILDUNGSREISEN
Nur abzugsfahig, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

Planung und Durchfiihrung erfolgten im Rahmen einer lehrgangsmafigen Organisation oder
in einer Weise, die weitaus Giberwiegend betriebliche (berufliche) Bedingtheit erkennen las-
sen.

Die Reise muss die Moéglichkeit bieten, Kenntnisse zu erwerben, die eine einigermal3en kon-
krete Verwertung im Unternehmen zulassen; das Reiseprogramm und die Durchfiihrung
missen nahezu ausschlief3lich auf interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Tatig-
keitsbereich der Unternehmerin bzw. des Unternehmers abstellen; allgemein interessieren-
de Programmpunkte diirfen nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wahrend einer regel-
maRigen betrieblichen Betatigung als Freizeit verwendet wird.

Bei gemischt veranlassten Reisen muss sich die Reise eindeutig in einen beruflichen
(betrieblichen) Abschnitt und in einen privaten Abschnitt aufteilen lassen. Dann sind antei-
lig alle Aufwendungen sowohl fiir die Verpflegung als auch fiir die Unterkunft abzugsfahig.

Die Nachweispflicht, dass die Reise beruflich (betrieblich) mit veranlasst wurde, liegt aller-
dings beim Steuerpflichtigen.



Werden taglich berufliche (betriebliche) und private Termine gemischt, kann die Reise nicht
eindeutig in einen privaten und beruflichen (betrieblichen) Teil aufgeteilt werden. Dadurch
kénnen sowohl Reiseaufwendungen als auch pauschale Tages- und Nachtigungsgelder nicht
geltend gemacht werden.

STUNDUNGSZINSEN

siehe Nebenanspriiche

TAGESZEITUNG

siehe Zeitungen

TELEFONKOSTEN

Kosten flr Festnetz- und Mobilfunktelefonie sind abzugsfahig, sofern es sich um betrieblich
veranlasste Telefonate handelt. Fiir mit betrieblichen Apparaten gefiihrte private Telefonge-
sprache ist gegebenenfalls ein Privatanteil auszuscheiden.

TEPPICHE

Handgeknlpfte Teppiche unterliegeni. d. R. der Angemessenheitsprifung. Die Anschaf-
fungskosten eines solchen Teppichs durfen € 730,00 pro Quadratmeter nicht Gbersteigen.

TRAUERANZEIGEN

Kosten flr eine Traueranzeige sind Betriebsausgabe, wenn eine betriebliche Veranlassung
gegeben ist.

UMGRUNDUNGSKOSTEN

Kosten in Zusammenhang mit einer Umgrindung sind wie Griindungskosten sofort abzugs-
fahige Betriebsausgaben.

UMZUGSKOSTEN

Umzugskosten sind bei betrieblicher Veranlassung Betriebsausgaben.

UMSCHULUNGSMASSNAHMEN

siehe Ausbildungskosten



UNTERNEHMERLOHN

Der Unternehmerlohn (Verglitung fiir die Einzelunternehmerin bzw. den Einzelunternehmer
bzw. fir Mitunternehmerinnen und Mitunternehmer einer Personengesellschaft) ist keine
Betriebsausgabe.

VWX

VERLUST PRIVATER WIRTSCHAFTSGUTER

Untergang oder Beschadigung privater Wirtschaftsgliter anlasslich der betrieblichen Nut-
zung kann zu Betriebsausgaben fiihren.

VERSICHERUNGEN

Pramien fiir Sach- und Schadensversicherungen (z. B. Feuerversicherung, Einbruchsversiche-
rung, Transportversicherung, Haftpflichtversicherung), die sich auf das Betriebsvermégen
oder die Betriebsflihrung beziehen, sind als Betriebsausgaben abzugsfahig.

Beitrage zur gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind aufgrund des
Zwangscharakters der Versicherung als Betriebsausgabe abzugsfahig.

VERTEIDIGERKOSTEN

siehe Prozesskosten

VERTRAGSSTRAFEN

siehe Konventionalstrafen

VERWALTUNG DES UNTERNEHMENS

siche Offentlicher Verwalter

WAFFEN

Aufwendungen in Zusammenhang mit Waffen stellen auch dann keine Betriebsausgaben dar,
wenn die Waffe aufgrund der mit dem Betrieb in Zusammenhang stehenden Gefahr ange-
schafft wurde. Ein Betriebsausgabenabzug ist nur dann zulassig, wenn sich die Anschaffung
der Waffe unmittelbar aus der Berufsausiibung ergibt, wie dies z. B. bei einem Berufsjager
der Fall sein wird.



WERBUNG

Aufwendungen flr betrieblich veranlasste Werbung z. B. Inserate in Printmedien, Fernseh-
werbung sind abzugsfahig. Siehe dazu auch das Stichwort ,Geschenke".

WOCHEN-, MONATS- ODER JAHRESKARTEN FUR
MASSENBEFORDERUNGSMITTEL

Bei Netzkarten flr den 6ffentlichen Verkehr, die sowohl fir betrieblich veranlasste als auch
private Fahrten genutzt werden (kdnnen), hat grundséatzlich eine Aufteilung der Kosten zu
erfolgen.

Ohne weiteren Nachweis kénnen jedoch 50 % der aufgewendeten Kosten fiir eine nicht
Ubertragbare Wochen-, Monats- oder Jahreskarte flir Einzelpersonen geltend gemacht wer-
den, wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese Karte auch fiir betrieblich veranlasste Fahrten
verwendet wird.

WUNSCHKENNZEICHEN

Die Kosten fiir Wunschkennzeichen kénnen dann als Betriebsausgaben abzugsfahig sein,
wenn der Werbezweck der Wunschkennzeichen eindeutig im Vordergrund steht. Dies ist z.
B. dann anzunehmen, wenn der gesamte Fuhrpark des Betriebs mit auch fiir einen Dritten
verstandlichen Wunschkennzeichen versehen wird.

YZ

ZEITUNGEN

Literatur, die flir einen nicht abgegrenzten Teil der Allgemeinheit bestimmt ist, unterliegt
dem Abzugsverbot als Betriebsausgabe. Unter dieses Abzugsverbot falleni. d. R. auch die
Kosten von Tages- und Wochenzeitungen.

ZINSEN
siehe Finanzierungskosten
Stand: 1. Janner 2026

Trotz sorgfaltiger Datenzusammenstellung kdnnen wir keine Gewahr fiir die Vollstandigkeit
und Richtigkeit der dargestellten Informationen tGibernehmen. Bei weiteren Fragen stehen
wir lhnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fiir eine persénliche Bera-
tung zur Verfligung.



MIT DIESEM QR-CODE GELANGEN SIE SCHNELL UND EINFACH AUF DIESE SEITE

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem
Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum
gewlnschten Bereich auf unserer Homepage.




	Betriebsausgaben
	ABC
	Abfindungszahlungen
	Absetzung für Abnutzung
	Aktenkoffer
	Anlaufkosten
	Antiquitäten
	Anwaltskosten
	Arbeitskleidung
	Arbeitszimmer
	Armbanduhr
	Ausbildungskosten
	Ausstellungen
	Ballbesuch
	Beiträge an Berufs- und Wirtschaftsverbände
	Berufskleidung
	Betriebsausflug
	Betriebssteuern
	Bewirtungskosten
	Blumengeschenke
	Bürgschaften
	Begräbnis
	Computer

	DEF
	Damnum (Abgeld)
	Depotgebühren
	Eintreibungskosten
	Erbauseinandersetzung
	Erhaltungsaufwendungen
	Fachliteratur
	Fahrrad
	Fahrtkosten
	Finanzierungskosten
	Fortbildungskosten
	Fortbildungsreisen
	Fotoapparat

	GHI
	Garagierungskosten
	Geschenke
	Gewinn- und Umsatzbeteiligung
	Gründungskosten
	Hallenbad
	Incentive-Reisen
	Instandsetzungsaufwendungen

	JKL
	Jagd
	Kammerbeiträge
	Kilometergeld
	Kinderbetreuung
	Kirchenbeitrag
	Konventionalstrafen
	Kosmetika
	Kraftfahrzeug
	Krankheitskosten
	Kranzspenden
	Kulanzleistungen
	Lästiger Gesellschafter
	Lebensversicherung
	Literatur
	Lohnaufwand

	MNO
	Miete
	Mitgliedsbeiträge
	Nebenansprüche
	Normverbrauchsabgabe (NoVA)
	Notarkosten
	Öffentlicher Verwalter

	PQR
	Pachtzins
	Parteispenden
	Personenkraftwagen im Betriebsvermögen
	Personenkraftwagen im Privatvermögen
	Provisionen
	Prozesskosten - Zivilprozess
	Radio
	Rechtsberatungskosten

	STU
	Sachbezüge
	Schadenersatz
	Schmiergelder
	Schuldzinsen
	Spenden
	Sponsorzahlungen
	Sprachkurs
	Steuerberatungskosten
	Steuern
	Strafen
	Studien- und Fortbildungsreisen
	Stundungszinsen
	Tageszeitung
	Telefonkosten
	Teppiche
	Traueranzeigen
	Umgründungskosten
	Umzugskosten
	Umschulungsmaßnahmen
	Unternehmerlohn

	VWX
	Verlust privater Wirtschaftsgüter
	Versicherungen
	Verteidigerkosten
	Vertragsstrafen
	Verwaltung des Unternehmens
	Waffen
	Werbung
	Wochen-, Monats- oder Jahreskarten für Massenbeförderungsmittel
	Wunschkennzeichen

	YZ
	Zeitungen
	Zinsen



